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VORWORT 

Die in diesem Band veröffentlichte Doktorarbeit kann erst nach dem 

Tode der Verfasserin erscheinen. Der Band wird damit gleichzeitig zu 

einer wehmütigen Erinnerung an eine Frau, die alle, die sie gekannt 

haben, wegen ihres großen fachlichen Könnens, ihres lauteren Charakters 

und ihrer christlichen Haltung hoch geschätzt haben. In dem Wesen einer 

posthumen Veröffentlichung liegt es, daß der Arbeit noch gewisse Un

vollkommenheiten anhaften, die die Verfasserin mit letzter glättender 

Hand beseitigt hätte, wenn nicht der nach einer stürmisch fortschreitenden 

Krankheit früh eingetretene Tod ihr dazu die Möglichkeit genommen 

hätte. Die Herausgeber der Reihe sind jedoch der Meinung, daß die 

Arbeit, über die die Verfasserin nach ihrem eigenen Eindruck hinaus

gewachsen war, im Hinblick auf die Wichtigkeit des Themas und die 

Gediegenheit des Inhalts die Veröffentlichung in der ursprünglichen Form 

verdient. 
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1. Kapitel 

DAS PROBLEM 

Die Untersuchung geht aus von einem Problem der heutigen Zeit: 
Kann ein Kirchengesetz, d. h. eine äußere Ordnung der Kirche, nur von 
einer (Bekenntnis-)Kirche erlassen werden oder ist dazu auch ein Bund 
verschiedener bekenntnisbestimmter Kirchen, ganz allgemein eine Nicht
kirche befugt1? Die Kirchen unterscheiden sich durch ihre verschiedene 
Lehre, durch die Lehre, die aber nach reformatorischer Überzeugung die 
äußeren Ordnungen der Kirche nicht im einzelnen normiert. Jede mensch
liche Kirchenordnung hat ihre Grenze in Gottes Wort. Gegen die Heilige 
Schrift, wie sie das Bekenntnis der betreffenden Kirche versteht, darf die 
Kirche nichts setzen. Innerhalb dieser Grenzen hat sie einen freien Raum, 
in dem sie selbst die konkrete Gestalt der Ordnung bestimmen darf. Die 
Grenzen werden von den Kirchen verschiedenen Bekenntnisses verschie
den weit gesteckt: aber doch so, daß ein Teil des freien Raumes bei den 
verschiedenen Kirchen gleich ist. Es gibt Kirchenordnungen, die jede 
Kirche mit ihrem Bekenntnis vereinigen kann. Christlicher Freiheit ist an
heimgegeben, wie die äußeren Ordnungen der Kirche gestaltet sein sollen. 
Ist es ihr auch überlassen, wer die Ordnungen aufrichten soll? Genügt es 
für die Rechtmäßigkeit einer Kirchenordnung, daß sie inhaltlich nicht 
gegen Gottes Wort verstößt oder ist dazu weiter nötig, daß die Bekennt
niskirche auch formell die Gesetzgeberin dieser Ordnung ist? Kann Gesetz
geber einer Kirchenordnung jemand anders sein als die Kirche selbst? 

Es geht um die Frage, wo die Gesetzgebung im Handeln der Kirche 
ihren Platz hat, gleichzeitig aber um die Beziehung des Kirchenrechts zum 
weltlichen Recht. Nur wenn die Kirchengesetzgebung in notwendigem 
Zusammenhang mit den Zentralaufgaben der Kirche steht, muß sie von 
ihr selbst wahrgenommen werden. Soweit die Kirchenordnung dem welt
lichen Recht verwandt ist, kann sie als ein »äußerlich Ding« anderen 
Gewalten überlassen werden. 

In einem kurzen überblick soll der Stand der Lehre zu diesen Pro
blemen gebracht werden. Er muß notwendig vergröbern und an den Ein
zelheiten vorbeigehen. Im Text ist im allgemeinen nur die am weitesten 
verbreitete Meinung dargestellt, die Abweichungen sind in Anmerkungen 
verwiesen. 

1 Vgl. den Entwurf für ein Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutsch
land samt den theologischen und juristischen Gutachten über die Rechtslage, abgedr. 
in: Berlin-Spandau 1954, Bericht über die fünfte Tagung der ersten Synode der EKD 
vom 14.-19. März 1954, S. 486 ff. 
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A. DIE LEHRE AUF GRUND DER BEKENNTNISSCHRIFTEN UND 
DER SPATEREN SCHRIFTEN DER REFORMATOREN 

1. DIE LEHRE VON DEN ZWEI REGIMENTEN 

Ausgangspunkt aller Fragen nach dem Recht der Gesetzgebung und 
der Autorität in der Kirche muß die Lehre von den beiden Reichen sein2. 
In der Christenheit bestehen zwei Gewalten3, zwei Ji.mter4, zwei Regi
mente5: Das Predigtamt und die weltliche Obrigkeit - oder auch zwei 
Reiche6, das weltliche und das geistliche Reich7• Auf das Problem, ob es 
einen Unterschied macht, von den zwei Regimenten oder den zwei Reichen 
auszugehen8 und ob der Christ Bürger beider Reiche sein kann9, sei nur 
hingewiesen. 

Das weltliche Regiment regiert das zeitliche Leben10, es schaffi: durch 
äußere Ordnung äußeren Frieden11• Was im einzelnen darunter gerechnet 
wird, ist bestritten und kann hier auf sich beruhen12. So sind auch die 
weltlichen Rechtsordnungen Ordnungen dieses Lebens13. Sie können mit 
äußerer Gewalt erzwungen werden14. Die weltliche Obrigkeit erhält 
Gottes Gebote aufrecht und setzt zugleich ihre eigenen15 auf Grund ihrer 
Vernunft16. Diese wichtigste Befugnis des weltlichen Regiments ist von 

2 Theodor Hecke!, Evangelische Autorität, in: Materialdienst des Konfessionskund
lichen Instituts 5, 1954, S. 81 ff. 

3 Karl Müller, Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther, S. 76; Sohm, Kirchen-
recht 1, S. 549. 

4 Mejer, Die Grundlagen des lutherischen Kirchenregiments, S. 26 ff„ 39. 
5 Törnvall, Geistliches und weltliches Regiment bei Luther. 
6 Lau, Luthers Lehre von den beiden Reichen; Eiert Morphologie des Lutherthums 1, 

s. 433 ff. 
7 Sehlink, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, S. 266, nennt das Reich der 

Welt auch das Reich des Teufels, sucht es aber andererseits nicht allein in der Welt, 
sondern ebenso in der Kirche (aaO, S. 302). 

8 Törnvall, aaO, S. 16, behandelt die beiden ßl•:;riffe synonym; Sohm, aaO, S. 549, 
stellt fest, daß es sich nicht um zwei Organisa..ionen, sondern um zwei Gewalten 
handeln würde. 

9 So Lau, aaO, S. 30; Törnvall, aaO, S. 73. Dagegen Ernst Wolf, Der christliche 
Glaube und das Recht, ZevKR 4 (1955), S. 242. 

10 Eiert, Morphologie des Luthertums II, S. 4b; Törnvall, aaO, S. 84; Lau, aaO, 
Seite 32. 

11 Törnvall, aaO, S. 71 ; Mejer, aaO, S. 32. 
12 Vgl. Törnvall, aaO, S. 86 f. : Die ganze geschalf~ne Welt; Oeschey, Die Verfassung 

der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, S. X1X-XXI : Alles, was in rechtlicher 
Form in Erscheinung tritt. 

13 Lau, „Xußerliche Ordnungc und „ Weltlich Dinge in Luthers Theologie, S. 26 ; 
Köstlin, Luthers Lehre von der Kirche, S. 183. 

14 Lau, aaO, S. 126. 
15 Mejer, aaO, S. 39; Lau, aaO, S. 59 f. 
18 Törnvall, aaO, S. 86 f. 
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Gott überlassene Macht17, abgetretene Gottesgewalt18• Mit dem äußeren 
Frieden dient auch das weltliche Regiment Gott, indem es die Welt be
wahrt, damit Gott sein Werk in ihr tun kann19• 

Das geistliche Regiment dagegen wirkt auf die Herzen20, es schenkt die 
ewigen Güter21, es wirkt durch Wort und Sakrament22• 

Das Reich Christi ist für den Menschen in der Kirche zu finden23• Die 
Lehre von der Ordnung des geistlichen Reichs ist die Lehre von der 
Kirche und ihren Aufgaben. 

II. DIE LEHRE VON DER KIRCHE NACH GÖTTLICHEM RECHT 

1. Das Wesen der Kirche 

Die Kirche wird mit Artikel 7 der Confessio Augustana definiert als 
»Congregatio sanctorum, in qua evangelium pure docetur et recte ad
ministrantur sacramenta«24• Die Definition enthält zwei Elemente, ein 
personales (die Gemeinschaft der Heiligen) und ein funktionales (Predigt 
des Evangeliums und Verwaltung der Sakramente)25• Dabei ist die reine 
Lehre das einzige Einheitsband der Kirche, während äußere menschliche 
Einrichtungen, auch die Formen der Verfassung, in den einzelnen Ge
meinden verschieden sein können26• Die Auseinandersetzung im Schrift
tum geht dahin, ob die Personen oder die Gnadenmittel in der Kirche 
mehr zu betonen seien27• 

Die erste Meinung ist vor allem die des 19. Jahrhunderts: Die Kirche 
besteht aus den einzelnen Gläubigen28• Die zweite Auffassung rückt in 

17 Törnvall, aaü, S. 84 ff. 
18 Lau, aaO, S. 18. 
19 Künneth, Politik zwischen Dämon und Gott, S. 66. 
20 v. Scheurl, Zur Lehre vom Kirchenregiment, S. 8 f. 
21 CA XXVIII, 10, in: Bekenntnisschriften, S. 122; Sohm, aaO, S. 487. 
22 Sohm, aaO, S. 25 f. 
23 Eiert, aaO I, S. 434, 441; Holstein, Die Grundlagen des evangelischen Kirchen

rechts, S. 79; Lau, Luthers Lehre von den beiden Reichen, S. 35; Sehlink, Theologie der 
lutherischen Bekenntnisschriften, S. 313; Sohm, aaO, S. 463. 

24 CA VII, 1, in: Bekenntnisschriften, S. 59 f. 
25 Althaus, Die christliche Wahrheit, S. 500 f. 
28 CA VII, 3, in: Bekenntnisschriften, S. 60; Stahl, Die Kirchenverfassung nach 

Lehre und Recht der Protestanten, S. 49. 
27 Vgl. Ernst Wolf, Sanctorum Communio, in: Peregrinatio I, S. 279 ff. Zu den 

Kennzeichen der Kirche vgl. Eiert, aaO I, S. 228; ders„ Ecclesia militans, S. 11; Theo
dosius Harnack, Die Kirche, ihr Amt, ihr Regiment, S. 25; Holstein, aaO, S. 138. 

28 Köstlin, Luthers Lehre von der Kirche, S. 10 ff.; v. Scheurl, Kirchenrechtliche Ab
handlungen, S. 363; Seeberg, Dogmengeschichte IV, S. 326, 359 f„ begründet den Zu
sammenschluß der Gläubigen zur Kirche mit dem natürlichen Trieb des Menschen zur 
Gemeinschaft. 
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der neueren Forschung mehr in den Vordergrund. Sie erklärt die kirch
liche Gemeinschaft von den Gnadengaben her29• Die personale Gemein
schaft ist auf die Verkündigung und das Gnadenmittelamt bezogen, weil 
die Kirche objektiv in den Gnadenmitteln begründet ist30• Die Substanz 
der Kirche sind nicht die Gläubigen, sondern das Evangelium31• 

Dazwischen stehen die vermittelnden Aussagen, die zwar ihren Aus
gang nehmen von den einzelnen Gliedern, aber doch die Kirche nicht »an 
sich« als »soziale Gemeinschaft« betrachten32• Kirche ist christozentrische 
Glaubensverbundenheit33• Kirche ist nur da, wo Glaube ist, ohne daß 
der Glaube allein kirchenerzeugende Kraft hätte34• 

In die gleiche Richtung geht die Frage, ob die Kirche Anstalt, d. h. eine 
von Personen unabhängige Stiftung, oder Genossenschaft der Personen, 
die sie bilden, sei. Beide Züge sind in der evangelischen Kirche vermischt35• 

Nicht alle Personen, die sich äußerlich zur Kirche halten, sind aber 
ernste Christen; den wahren Gläubigen sind auf Erden immer auch 
Heuchler untermischt. Betrachtet man als die Substanz der Kirche das 
Evangelium, so hat diese Tatsache keine verfassungsrechtliche Bedeutung. 
Es gibt nur eine Kirche, weil es nur eine Taufe gibt. Man kann da nicht 
zwischen Gläubigen und nur Getauften unterscheiden36• Um so wichtiger 
ist diese Tatsache aber für die, die die Kirche vor allem als Versammlung 
der Gläubigen sehen. Sie müssen trennen zwischen denen, die ernsthaft 
Christen sind (geistliche Kirche, ecclesia vera) und denen, die nur äußer
lich an den Gnadengaben teilhaben (sie bilden zusammen mit den wahren 
Christen die allgemeine Kirche oder ecclesia universalis)37• Auch die geist
liche Kirche ist keineswegs unsichtbar, sondern in Wort und Sakrament 
sichtbar; nur ist die Zahl derer verborgen, die zu ihr gehören38• 

Die Gegenüberstellung von Wesens- und Rechtskirche39 faßt unter die 
Wesenskirche die Gemeinschaft der Christusverbundenen und die Gemein-

29 Maurer, Zur theologischen Problematik des kirchlichen Mitgliedschaftsrechts, 
ZevKR 4 (1955), S. 344, 348, vgl. aber auch S. 343. 

30 Maurer, aaO, S. 348. 
31 Eiert, Morphologie des Luthertums 1, S. 227. 
az Holstein, Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts, S. 28, 212 f. 
33 Liermann, Kirchenrecht, S. 6 f. 
34 Theodosius Harnack, aaO, S. 19; Sehlink, aaO, S. 269. 
35 Holstein, aaO, S. 261 ff.; Liermann, aaO, S. 16 f. 
38 Eiert, Der christliche Glaube, S. 409; Maurer, aaO, S. 348 f. 
37 Harnack, aaO, S. 33 ff. 
38 Ausführlich dazu Eiert, Ecclesia militans, S. 13 ff.; Harnack, aaO, S. 17; Holstein, 

aaO, S. 257; Liermann, aaO, S. 9; v. Scheurl, aaO, S. 267; Stahl, aaO, S. 48; Sehlink, 
aaO, S. 268. Anders nur Kahl, Der Rechtsinhalt des Konkordienbuchs, S. 21 ff. 

39 Holstein, aaO, S. 98, 257 ff.; Liermann, aaO, S. 6 ff. 
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schaft der Gnadenmittel und grenzt sie ab gegen die Rechtskirche der 
Gesamtheit der Bekenner christlichen Glaubens. 

Das Reich Christi kann bei solcher Trennung nur in der geistlichen 
Kirche gefunden werden. 

2. Die Aufgaben der Kirche und ihre Diener 

Die Aufgabe des weltlichen Reichs war der Vollzug von Rechtsord
nungen; die Kirche hat zu verwalten, was ihr anvertraut ist, Wort und 
Sakrament. Die Bekenntnisschriften nennen dies Schlüsselgewalt oder 
auch Kirchengewalt, potestas ecclesiastica40• 

Die Kirche hat die Schlüssel: Wenn man aus der Verschiedenheit von 
geistlicher Kirche und allgemeiner Kirche rechtliche Folgerungen zieht, 
muß es genauer heißen: Die geistliche Kirche ist Inhaberin der Schlüssel41 • 

Aber ist sie es in ihrer Totalität42 oder nur als die Zusammenfassung aller 
Gläubigen, denen die Schlüsselgewalt ursprünglich kraft ihres allgemeinen 
Priestertums zukommt43? Die Antwort auf diese Frage bestimmt die 
Anschauungen über alle sonstigen Probleme des Verfassungsaufbaus der 
Kirche, insbesondere über die Stellung des geistlichen Amts in der Kirche. 

Die Schlüsselgewalt, die der Kirche anvertraut ist, übt das ministerium 
verbi. Deshalb werden die Funktionen der Wortverkündigung und Sakra
mentsverwaltung einmal der Kirche und einmal dem geistlichen Amt 
zugeschrieben44• Das geistliche Amt hat keine besondere Würdigkeit vor 
dem Priestertum aller Gläubigen. Es unterscheidet sich von diesem nur 
dadurch, daß es auf die Gemeinde bezogen ist, während das allgemeine 
Priestertum an den Nächsten gewiesen ist46• Wenn der Träger des Amts 
die Schlüsselgewalt der ganzen Kirche übt, so ist ihm damit nie ein unab
hängiges Recht für sich verliehen. Er steht unter der Auf sieht der Kirche, 
der diese Gewalt und damit das Amt unmittelbar und eigentlich zu
steht46. Sein Amt ermächtigt ihn zu nichts anderem, als eben dem, die 
Schlüsselgewalt zu üben47. 

4° CA XXVIII, in: Bekenntnisschriften, S. 120 ff. 
41 Dieckhoff, Luthers Lehre von der kirchlichen Gewalt, S. 68; Sasse, Kirchenregiment 

und weltliche Obrigkeit nach lutherischer Lehre, S. 67. 
42 Breit, Bekenntnisgebundenes Kirchenregiment, S. 9; Harnack, aaO, S. 38. 
43 Sehling (i.V.m. Mejer t), Art. »Gemeinde«, PRE VI, S. 499 ff.; Sohm, Kirchen

recht I, S. 513. 
44 CA XXVIII, 5, 21, in: Bekenntnisschriften, S. 121, 123; Tractatus 24, 60, 61, in: 

Bekenntnisschriften, S. 478, 489; Eiert, Morphologie des Luthertums 1, S. 314. 
45 Althaus, Die christliche Wahrheit, S. 509. Dagegen Ernst Wolf, Zur Verwaltung 

der Sakramente nach Luther und lutherischer Lehre, in: Peregrinatio 1, S. 244, Anm. 7. 
48 Dieckhoff, aaO, S. 48 ff.; Eiert, aaO 1, S. 304, 309; Harnack, aaO, S. 43, 46. 
47 CA XXVIII, 19 ff„ in : Bekenntnisschriften, S. 123 f. 
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Das gilt nicht nur, weil es die Schlüssel der Kirche sind, sondern viel
mehr noch, weil es das Wort Gottes ist, das in der Kirche verkündigt 
wird. Christus selbst weidet die Kirche durch das Amt des Worts48• Dar
aus entsteht die unermüdliche Forderung der Reformation, daß die 
Kirche, daß das geistliche Amt nur Gottes Wort und keine eigenen Ge
danken verkündigen dürfe. Dem weltlichen Regiment hat Gott seine 
Macht überlassen, im geistlichen Regiment übt er sie selbst49• 

Aus der Schlüsselgewalt der Kirche fließt auch ihr Recht, die Diener 
des Worts zu berufen50• Weil die Kirche als solche das Amt hat, hat sie 
auch als solche das Recht, Diener des Amts zu berufen51 • Und da ja die 
Kirche nur die Gewalt Christi übt, ist der eigentliche Ordinator ministerii 
wiederum Christus selbst52• Dabei ist aber streitig, ob diese Funktion der 
Schlüsselgewalt von einem Träger des Amts oder von allen Gemeinde
gliedern ausgeübt werden müsse (ohne daß deshalb die Berufung des 
Amtsträgers aus der Schlüsselgewalt jedes einzelnen Gläubigen abgeleitet 
würde)58• Wo das Amt als göttliche Stiftung geleugnet wird, muß auch 
die Berufung zu einem äußerlichen Akt werden54• 

Eine besondere Form der Verkündigung ist die Befugnis, zu binden 
und zu lösen55• Sie ist nichts als Verkündigung, keine besondere, zusätz
liche Gewalt56• Absolution, Lehr- und Sittenzucht werden im Auftrag 
Gottes, nicht in Vollmacht der Gemeinschaft geübt57• Die Kirchenzucht 
dient zugleich der Besserung des Poenitenten und der Kirche58• Wie bei 
der Berufung ins Amt ist auch hier umstritten, ob diese Aufgabe der 

48 Bernau, Die Bedeutung der Ordination in den lutherischen Bekenntnisschriften, in: 
Beiträge zur evangelischen Theologie II, S. 69; Heubach, Die Ordination zum Amt der 
Kirche, S. 69 f,; Törnvall, Geistliches und weltliches Regiment bei Luther, S. 69. 

49 Vgl. Holstein, Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts, S. 83; Törnvall, 
aaO, S. 84 ff . 

50 Tractatus 24, 66, 67, 69, in: Bekenntnisschriften, S. 478, 491; Münter, Begriff 
und Wirklichkeit des geistlichen Amts, S. 78; Sehlink, Theologie der lutherischen Be
kenntnisschriften, S. 338. 

51 Tractatus 66, 67, in: Bekenntnisschriften, S. 491; Eiert. aaO I, S. 306; Heubach, 
aaO, S. 127 ff. ; a. A. Sohm, Kirchenrecht I, S. 495 ff.; Münter, aaO, S. 61. 

52 Apol. XIII, 12, in: Bekenntnisschriften, S. 294. 
53 Vgl. Tractatus 70, in: Bekenntnisschriften, S. 491; Bernau, aaO, S. 82; Heubach. 

aaO, S. 96 ff.; Kinder, Das Wesen kirchlicher Ordnung nach den lutherischen Bekennt
nisschriften, in: Meiser-Festgabe der Augustana-Hochschule, S. 17. 

54 Richter, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in Deutschland, S. 69; 
v. Scheurl, Kirchenrechtliche Abhandlungen, S. 337, 372. Vgl. aber auch Althaus, Die 
christliche Wahrheit, S. 511 ff., wo die Berufung von Kirchendienern mit den äußeren 
zeitlichen Dingen des Kirchenwesens in eins gesetzt wird. 

55 Althaus, aaO, S. 530 ff.; Eiert, aaO I, S. 312; ders., Ecclesia militans, S. 12. 
58 Eiert, Morphologie des Luthertums I, S. 311. 
57 Münter, aaO, S. 45. 
ss Münter, aaO, S. 36. 
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Kirche von einem Träger des geistlichen Amts oder von allen Gliedern 
der Kirche gemeinsam geübt werden müsse59• 

Wort und Sakrament sind immer als Funktionen der Kirche bezeichnet 
worden, nie als Besitz. Die Kirche braucht nicht nur die reine Lehre zu 
haben, sie muß sie verkündigen60• Verkündigen ist der Auftrag der Kirche 
und ihre ganze Gewalt. Deshalb kommt die Einteilung der Kirchen
gewalt in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung bei den luthe
rischen Lehrern nicht vor61 • Ob man diese Funktionen der Kirche als 
»Recht« bezeichnen will, ist letztlich nur eine Frage des Ausdrucks62• 

3. Die Gemeinschaft der Christen 

Die Gemeinschaft an den Gnadengaben Gottes läßt aber nun auch alle 
Christen zu Brüdern werden63• Freilich ist die brüderliche Liebe nur 
Frucht der Verkündigung, nicht Verkündigung selbst; daher auch keine 
Funktion der Kirche als solcher, sondern nur die Aufgabe der einzelnen 
Christen64• Nur in diesem weiteren Sinn kann man davon reden, daß 
die Kirche auf der Liebe ihrer Glieder beruhe. Soweit es um diese gesell
schaftliche Seite der Kirche geht, gehört auch die Kirche zur Schöpfungs
ordnung65. 

III. MENSCHLICHES RECHT IN DER KIRCHE 

Zwei Steine bleiben übrig, die in diesem Bau, der bestimmt ist durch 
das geistliche und weltliche Regiment, scheinbar keinen Platz haben: Das 
Kirchenregiment und die Kirchenordnung. 

1. Das übergeordnete Amt 

Unter Kirchenregiment, oft auch mißverständlich als Kirchengewalt 
bezeichnet, wurde in der älteren Literatur vielfach das Recht der Organi-

58 Eiert, aaO I, S. 313; ders., Der christliche Glaube, S. 425 f. 
60 Thimme, Welche Folgerungen ergeben sich aus der Lehre der Kirche für ihre 

Ordnung? in: Schriften des Theologischen Konvents Augsburgischen Bekenntnisses, 
H. 8, S. 35; Eiert, Morphologie des Luthertums 1, S. 228. 

61 Zur reformierten Lehre vgl. Münter, aaO, S. 17; zur römisch-katholischen Lehre 
Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht I, S. 319 f. 

62 Vgl. Törnvall, Geistliches und weltliches Regiment bei Luther, S. 16, 18, 26; Hol
stein, Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts, S. 57 f. 

63 Eiert, Der christliche Glaube, S. 403 ff.; Holstein, aaO, S. 265; Harnack, Die 
Kirche, ihr Amt, ihr Regiment, S. 24. 

64 Brunner, Das Gebot und die Ordnungen, S. 520; Eiert, Morphologie des Luther
tums I, S. 317; Sehlink, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, S. 269 ff., be
sonders S. 274, 277, 279, 297. 

es Eiert, aaO II, S. 48 . 
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sation und Leitung der Kirche zur Förderung kirchlichen Lebens und zur 
Wahrung kirchlicher lnteressen66 verstanden, die »rechtlich geordnete 
Tätigkeit der Kirche über den Gemeinden«67, die Leitung der Kirchen
genossenschaft als solcher, welche nicht seelsorgerlich durch Wort- und 
Sakramentsverwaltung, sondern mit anderen, sozialen, unter Umstän
den auch mit staatlichen Mitteln geschieht68• Es wird in Gegensatz gesetzt 
zu den Aufgaben des geistlichen Amts, die für den Bau der Kirche un
erläßlich sind69, und wird demgemäß der äußeren Kirche, der Kirche als 
Sozialgebilde zugeordnet70• Es hat keinen Teil am göttlichen Recht71 • 

Die moderne Lehre versteht unter Kirchenregiment die Tätigkeit eines 
übergeordneten geistlichen Amts. Sie überträgt ihm für seinen größeren 
Bereich Funktionen, die zu der Schlüsselgewalt der Kirche gehören, Ordi
nation und Visitation72, teilweise vermischt mit Aufgaben der Leitung 
der Kirche in äußeren, zeitlichen Angelegenheiten73• Obwohl das Kirchen
regiment diese Funktionen ausübt, sind sie doch nicht an ein solches ge
bunden. Das übergeordnete geistliche Amt als solches besteht nicht jure 
divino74• Damit hängen alle Zweifelsfragen zusammen, die sich aus der 
Existenz dieses Amtes ergeben. Jedenfalls hat das übergeordnete Amt, 
auch wo es Funktionen des Pfarramts ausübt, keine höhere Würdigkeit; 
vielmehr sind beide Kmter wesensgleich75, so wie auch kein wesenhafter 
Unterschied zwischen Einzelgemeinde und Gesamtkirche besteht76• Die 
Unterschiede zwischen den Kmtern beruhen nur auf menschlichem Recht77• 

68 Wassersehleben, Das landesherrliche Kirchenregiment, S. 15. 
67 v. Scheurl, Sammlung kirchenrechtlicher Abhandlungen, S. 376. 
68 Sehling (i.V.m. Mejer t), Art. »Kirchenregiment«, PRE X, S. 466 ff . 
69 Harnack, aaO, S. 62 f. 
70 Harnack, aaO, S. 66 f.; Dieckhoff, aaO, S. 73 ff. 
71 v. Scheurl, aaO, S. 366 f.; vgl. aber zu diesem Problem auch Stahl, Die Kirchen

verfassung nach Lehre und Recht der Protestanten, S. 60 ff., der zur Kirchengewalt 
( = Kirchenregiment) Lehre, Kultus und Disziplin zählt. 

72 Breit, Bekenntnisgebundenes Kirchenrecht, S. 22; Hopf, Lutherische Kirchen
ordnung, S. 47. 

73 Hopf, aaO, S. 44 f.; Kinder, Kirchenordnung und Bekenntnis, S. 4; Sohm, Kirchen
recht 1, S. 537. 

74 Althaus, die christliche Wahrheit, S. 508 ff.; Breit, aaO, S. 21; a.A. Hopf, aaO, 
S. 55 ff.; Vilmar, Theologisch kirchliche Aufsätze, S. 90. 

75 Dieckhoff, Luthers Lehre von der kirchlichen Gewalt, S. 122; Eiert, Morphologie 
des Luthertums 1, S. 324, 326; Theodor Hecke!, Evangelische Autorität, in: Material
dienst des Konfessionskundlichen Instituts 5, 1954, S. 85; Holstein, Die Grundlagen 
des evangelischen Kirchenrechts, S. 103, 331; Sehlink, Theologie der lutherischen Be
kenntnisschriften, S. 313; Thimme, Welche Folgerungen ergeben sich aus der Lehre der 
Kirche für ihre Ordnung? in: Schriften des Theologischen Konvents Augsburgi.schen 
Bekenntnisses, H. 8, S. 38, 48. 

7e Eiert, Ecclesia militans, S. 16; Holstein, aaO, S. 95. 
77 Tractatus 65, 74, in: Bekenntnisschriften, S. 490, 493. 
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So ist die Verbindung gefunden zu den Elementen göttlichen Rechts in 
der Kirchenverfassung. 

Göttlichen Rechts ist nur die Existenz des geistlichen Amts und seiner 
Funktionen, alles andere, die Kirchenverfassung und die Ausgestaltung 
des Amts im einzelnen, ist menschlichen Rechts, nicht von Gott befohlen, 
sondern der christlichen Freiheit überlassen78• Ob ein übergeordnetes Amt 
eingerichtet wird, ist die Freiheit und Notwendigkeit der Verkündigung 
anheimgegeben. 

2. Die Ordnungen der Kirche 

Die Problematik menschlicher Kirchenordnungen ist doppelter Art: 
Die eine ergibt sich aus dem Gegensatzpaar Geist und Rechtsordnung. 
Können die pneumatischen und charismatischen Kräfte der Kirche über
haupt in eine Gestalt, in eine Rechtsordnung gefaßt werden, ohne ihr 
Wesen zu verlieren79? Die Antwort wird darin gegeben, daß Gott selbst 
den Heiligen Geist an eine Ordnung, an die Gnadenmittel von Wort 
und Sakrament gebunden hat und alle kirchliche Ordnung sich davon 
herleitet80 ; ferner, daß Gott auch selbst Ordnungen gestiftet hat, die 
Ordination, die Visitation und die Kirchenzucht. Man kann sie als Ord
nungen im weiteren Sinn bezeichnen81• 

Als Ordnungen im engeren Sinn bezeichnet man die menschlichen An
ordnungen in der Kirche, menschliche Weisungen da, wo Gott nicht ge
boten hat82• Gott hat selbst Ordnung in der Kirche gesetzt. Aber was 
dürfen Menschen ordnen? Gehören solche Ordnungen nicht überhaupt 
zum weltlichen Regiment, dessen Kennzeichen die überlassene Macht 
ist83? Gibt es eine äußere Leitungsgewalt der Kirche? 

Sicher ist nur die negative Abgrenzung: Ordnungen menschlichen 
Rechts können von der Kirche nicht kraft ihrer Schlüsselgewalt gesetzt 

78 Althaus, aaO, S. 507 ff; Rieker, Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirche 
Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung bis zur Gegenwart, S. 81 ; a.A. 
Eiert, Ecclesia militans, S. 36 und Liermann, Grundlagen des kirchlichen Verfassungs
rechts nach lutherischer Auffassung, S. 13, die für das Kirchenregiment die bischöfliche 
Form fordern. 

79 Kinder, Kirchenordnung und Bekenntnis, S. 11 f.; Maurer, Von Ursprung und 
Wesen kirchlichen Rechts, ZevKR 5 (1956), S. 5, 25 ff.; Sohm, Kirchenrecht 1, S. 471. 

so Sehlink, aaO, S. 342, Anm. 34. 
81 Kinder, aaO, S. 16 ff. 
82 Althaus, aaO, S. 523 ff.; Hopf, Lutherische Kirchenordnung, S. 6; Kinder, aaO, 

S. 4; Lau, ».ifoßerliche Ordnung« und „ Weltlich Ding« in Luthers Theologie, S. 59; 
Thimme, aaO, S. 31. 

83 Lau, Luthers Lehre von den beiden Reichen, S. 93, besonders Anm. 195. 

23 



werden84. Menschliche Ordnungen dürfen me die Gewissen binden, als 
ob sie nötig zur Seligkeit wären85• 

Die Ordnungen werden für den äußeren Bestand der Kirche gegeben86. 
»Das Recht hat, auch in der Kirche, immer nur die äußere Ordnung, nicht 
die innere Sittlichkeit und Religiosität zu regeln«.87 So ist die Kirchen
ordnung mit dem weltlichen Recht verwandt und es ist nötig, sie davon 
abzugrenzen. Das geschieht einmal von der Ordnung selbst her mit der 
Forderung, daß sie geistlich ausgerichtet sein müsse88 ; dann aber auch von 
den Personen aus, indem das menschliche Kirchenrecht als das Recht der 
Kirche und das Recht der Glaubenden abgesetzt wird von dem Recht der 
Welt und der Menschen schlechthin89• 

Mit welcher Autorität kann die Kirche von den Kirchengenossen für 
solche menschlichen Weisungen Gehorsam fordern? Das ist das bren
nendste Problem90• Zwei Meinungen stehen sich gegenüber: 

(1) Kirdienordnungen müssen in der Kirche gehalten werden, weil 
hier, mehr nodi als in der Welt, Ordnung herrschen muß. Sie verpfliditen 
zwar nidit unmittelbar um eines Gebotes Gottes willen, aber um der 
Heiligkeit der Ordnung willen, die ja auch ihren Ursprung in Gott hat91 • 

Das vierte Gebot gilt auch für das äußerliche Kirchenregiment92• 

84 Kunze-Steitz, Art. >Schlüsselgewalt«, PRE XVII, S. 636; Sehling-Mejer, Art. 
>Kirchengewalt«, PRE X, S. 383 ff. 

81 CA XV, in: Bekenntnisschriften, S. 66 f.; CA XXVIII, 50, 53, in: Bekenntnis
schriften, S. 128 f. 

81 Lau, >Äußerliche Ordnung« und „ Weltlich Ding« in Luthers Theologie, S. 58; 
Köstlin, Art. »Kirche«, in: PRE X, S. 343; v. Scheurl, Sammlung kirchenrechtlicher 
Abhandlungen, S. 370; Sehling, Art. •Kirchenordnungen«, in: PRE X, S. 458. 

87 Liermann, Kirchenrecht, S. 22; a.A. Eiert, Morphologie des Luthertums 1, S. 287: 
> ... der um Wort und Sakrament versammelten Gemeinde« sind >andere Formen not
wendig ... als wenn der einzelne für sich allein das Wort liest oder betet. Die Ge
meinsamkeit verlangt den Verzicht des einzelnen auf Willkür und Selbstherrlichkeit ... 
Aber die Gemeinsamkeit der Form dient nicht nur der Zucht im äußerlichen Sinne.« 
Maurer, Die rechtliche Problematik der Lebensordnungen in der Evangelisch-luthe
rischen Kirche Deutschlands, ZevKR 3 (1954), S. 229: „Alles legitime Kirchenrecht 
ist Wort- und Sakramentsrecht«. 

88 Sohm, aaO, S. 526, Anm. 34. 
88 Sehlink, aaO, S. 340. 
90 Herkömmlicherweise werden unter Kirchenordnungen Ordnungen für einen größe

ren Kirchenkreis verstanden. Deshalb ist in dieses Problem die Frage eingeschlossen, mit 
welchem Recht das übergeordnete Amt Gehorsam von den untergebenen Pfarrern 
verlangen kann. 

81 Althaus, Die christliche Wahrheit, S. 523 ff.; Brunner, Das Gebot und die Ordnun
gen, S. 517; Kinder, Kirchenordnung und Bekenntnis, S. 10 ff.; Köstlin, Luthers Lehre 
von der Kirche, S. 120; Liermann, aaO, S. 20 f. 

92 v. Scheurl, Zur Lehre vom Kirchenregiment, S. 44; Harnack, Die Kirche, ihr Amt, 
ihr Regiment, S. 66. 
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